
WASSER

VIELFALT IST UNSER GESCHÄFT

Sauberes Trinkwasser aus unseren heimischen Quellen!

Tarifpreise: 01.01.2006

ALLGEMEINE PREISE
DER GRUNDVERSORGUNG 
MIT WASSER

2. Der Grundpreis beträgt für jeden eingebauten Zähler:

Woltmann Flügelradwasserzähler mit einer Nennleistung

Qn   2,5  (5 m3/h)	 1,49 €/Monat	 (1,39 €)

Qn   6		 (12 m3/h)	 1,69 €/Monat	 (1,58 €)

Qn 10  		(20 m3/h)	 3,06 €/Monat	 (2,86 €)

Woltmann Wasserzähler mit einer Nennweite

Qn 15  		 (50 mm)	 13,73 €/Monat	 (12,83 €)

Qn 40		  (80 mm)	 17,18 €/Monat	 (16,06 €)

Qn 15  		(100 mm)	 21,30 €/Monat	 (19,91 €)

Woltmann Verbundwasserzähler mit einer Nennweite

Qn 40		  (80 mm)	 35,15 €/Monat	 (32,85 €)

Qn 50  		(100 mm)	 44,83 €/Monat	 (41,90 €)

 

Standrohr mit Messeinrichtung	 10,91 €/je angefangenen Monat
				    (10,20 €)

Die Preisangaben inklusive Umsatzsteu-
er in Höhe von 7% sind gerundet.
Die Nettopreise sind in Klammern ( ) 
angegeben.

Allgemeiner Tarifpreis für
Wasser = Grundpreis für Messung 	

und Abrechnung +
	 einem Mengenpreis für
	 die abgenommenen 

Kubikmeter

 
Vorstehender Mengenpreis enthält 
anteilig unsere Zahlung an das Land 
Baden-Württemberg für Ausgleichsleis-
tungen an die Landwirtschaft; die wir 
an unsere Kunden weiterberechnen 
müssen.

3. Kosten für den
	 Zählereinbau
Die Kosten für den Einbau des Was-
serzählers und seine Entfernung bei 
Beendigung des Versorgungsvertrages
gehen zu Lasten der Stadtwerke. 
Hat jedoch ein Kunde den Vertrag 
gekündigt und beantragt vor Ablauf 
von 12 Monaten die Wiederaufnahme 
der Versorgung, so hat er den
Stadtwerken die Kosten für die 
Entfernung und Wiedereinbau des 
Zählers zu ersetzen.

1. Der Mengenpreis für Wasser beträgt                               (1,56 €)1,67 €/m³



VIELFALT IST UNSER GESCHÄFT

Stadtwerke Bad Säckingen GmbH

Schulhausstrasse 40 • D-79713 Bad Säckingen
Vertrieb: 	 07761 / 5502-821
Abrechnung: 	 07761 / 5502-822
Telefax:	 07761 / 5502-13
info@sws-energie.de
Montag - Mittwoch: 09:00 - 12:00 und 13:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag: 	 09:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 Uhr
Freitag: 	 09:00 - 13:00 Uhr
www.sws-energie.de

Außerhalb der Geschäftszeiten ist
unser Notdienst für Sie da:

Strom: 		  0171 335 5021
Gas/Wasser: 0171 335 5022
Fernwärme: 	 0171 335 5023

4. Bereitstellungspreise

Zusatzwasserversorgung liegt vor, wenn ein Teil des Wasserbedarfs aus Eigenanlagen und/oder aus Lieferung Dritter gedeckt 
wird und die darüber hinausgehenden Mengen von den Stadtwerken bezogen werden.
Bei Zusatzwasserversorgung wird ein Jahresbereitstellungspreis von 82,06 Euro je m³/h Nennleistung des eingebauten Zählers 
erhoben; er ist auch dann zu zahlen, wenn kein Zusatzwasser bezogen wird.
Für die tatsächlich abgegebene Zusatzwassermenge wird der Mengenpreis nach Ziffer 1 erhoben.
Für den erforderlichen Wasserzähler ist ein Grundpreis nach Ziffer 2 zu zahlen.

Reservewasserversorgung liegt vor, wenn der gesamte Wasserbedarf normalerweise aus Eigenanlagen und/oder aus 
Lieferungen Dritter gedeckt wird und nur bei Ausfall dieser Versorgungsmöglichkeiten vorübergehend dieser Bedarf aus der 
öffentlichen Wasserversorgungsanlage gedeckt wird. Für Reservewasserversorgung wird ein jährlicher Bereitstellungspreis von 
82,06 Euro je m³/h Nennleistung des eingebauten Zählers erhoben. Für die tatsächlich abgegebene Zusatzwassermenge wird 
der Mengenpreis nach Ziffer 1 erhoben. Für den erforderlichen Wasserzähler ist ein Grundpreis nach Ziffer 2 zu zahlen.

Löschwasseranschlüsse liegen vor, a) wenn über einen besonderen Anschluss der Bedarf an Löschwasser gedeckt wird, 
dann werden Bereitstellungs- und Mengenpreis wie für die Reservewasserversorgung erhoben. Oder b) wenn über einen 
gemeinsamen Anschluss der Bedarf an Trinkwasser gedeckt wir, und der Anschluss wegen des Bedarfs an Löschwasser stärker 
dimensioniert ist, als bei ausschließlicher Trinkwasserversorgung. Dann wird der Teil der Anschlussleitung, der nicht von der 
Trinkwasserversorgung verursacht worden ist, als Löschwasseranschluss angesehen. Die Löschwasserversorgung wird unter 
Berücksichtigung dieses Teils der Anschlussleitung wie eine Reservewasserversorgung berechnet.

5. Wasserabgabe zu vorübergehenden Zwecken

Bei Bezug über Wasserzähler gilt der Zählertarif nach Ziffer 2; außerdem sind den Stadtwerken die Kosten für Einbau und Ent-
fernung des Zählers zu ersetzen. Für Bezug über Hydrantenstandrohre mit Wasserzähler gilt der Zählertarif nach Ziffer 2; zum 
Wassermesspreis kommt ein Zuschlag nach den Bestimmungen des Standrohrmietvertrages. Soweit die Stadtwerke in Ausnah-
mefällen keinen Zähler einbauen, setzen sie als Verbrauch angemessene Pauschalmengen fest.
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